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ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ بز
ئەئە  ئا  ئا  ىى  ې   ې 

ئو ئو ئۇ ئۇبر

„... und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet 
hält von schändlichen und abscheulichen Dingen 
ab; und Allāhs zu gedenken, ist gewiss das Höchste.  

Und Allāh weiß, was ihr begeht.“
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8) Die Šāfiʿiya zählt noch das Wissen über die Regeln und Pflichten 
beim Gebet zu den šurūṭ aṣ-ṣiḥḥa.

8. Die Pflichtteile des Gebets
(Arkān aṣ-ṣalāh)  

In diesem Kapitel geht es um die Säulen (rukn, Pl. arkān) des Gebets, 
ohne die es  ungültig wäre. Die verschiedenen maḏāhib bewerten diese 
Säulen unterschiedlich, worauf noch näher eingegangen werden wird.

8.1 Die Absicht
(An-Niya)

Die Absicht ist nach Ansicht von Mālikiya und Šāfiʿiya die erste Pflicht 
beim rituellen Gebet. Die Ḥanafiya und die Ḥanbaliya hingegen werten 
diesen Punkt, wie bereits ausgeführt, nicht als Pflichtteil (farḍ), son-
dern als Vorbedingung (šarṭ), ohne die das Gebet nicht gültig wäre. 
Beide Sichtweisen beziehen sich in erster Linie auf die Überlieferung 
von ʿUmar Ibn al-Ḫaṭṭāb - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben -, 
der berichtete, dass der Prophet - Allāh segne ihn und schenke ihm 
Frieden - sagte: „Die Taten sind entsprechend den Absichten, und 
jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine 
Auswanderung um Allāhs und Seines Gesandten willen unternahm, 
dessen Auswanderung war für Allāh und Seinen Gesandten, und wer 
seine Auswanderung um der Welt willen unternahm, sie zu erlangen, 
oder wegen einer Frau, sie zu heiraten, dessen Auswanderung war 
für das, dessentwegen er auswanderte.“410 Unabhängig von der recht-
lichen Einstufung der Absicht muss nach allen maḏāhib die niya für 
das entsprechende Gebet, sei es ein Pflichtgebet oder ein freiwilliges 
Gebet, klar gefasst werden. 

410  Überliefert bei al-Buḫāryy und Muslim. 
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Die Absicht muss nach der überwiegenden Mehrheit der Gelehrten 
unmittelbar vor dem takbīrat al-iḥrām gefasst werden und darf nicht 
zum Beispiel durch Essen oder Trinken unterbrochen werden. Nach 
dem Fassen der Absicht sollte man auch nicht mehr sprechen, dies ist 
makrūh. Sollte man sich während des Gebets nicht sicher sein, ob man 
die entsprechende niya gefasst hat, muss man nach der Ḥanafiya, der 
Šāfiʿiya, der Ḥanbaliya und einem Teil der Mālikiya das Gebet wieder-
holen. Nach Meinung anderer Gelehrten betet der Betroffene einfach 
weiter, und sein Gebet bleibt gültig. 

Eine Ausnahme gilt für jemanden, der permanent mit Einflüsterungen 
und Zweifeln (šakk) zu kämpfen hat, indem er sich beispielsweise stän-
dig fragt, ob sein wuḍūʾ korrekt ausgeführt wurde oder ob er die richti-
ge Absicht gefasst hat. Diese Person kann nach der Mehrheitsmeinung 
ihr Gebet weiterführen und braucht es auch nicht zu wiederholen.

Zu beachten ist außerdem, ob man das Gebet als Vorbeter (imām) oder 
Nachbeter (ma ʾ mūm) verrichtet. Das Gebet kann in drei verschiede-
nen Formen verrichten werden: Entweder jemand betet einer Gruppe 
von Muslimen als Vorbeter vor, er schließt sich einem Vorbeter als 
Nachbeter an, oder er verrichtet es als munfarid, also alleine. In allen 
Fällen bedarf es einer entsprechenden Absicht.

1) Der Vorbeter (imām)
Wer als imām eine Gruppe im Gebet leitet, muss auch die Absicht fas-
sen, dieses Gebet als Vorbeter zu verrichten und die ihm folgenden 
Muslime zu leiten. 

2) Der Nachbeter (ma ʾ mūm)
Wer hinter einem imām das Gebet verrichten möchte, muss die Absicht 
fassen, dem Vorbeter in diesem Gebet zu folgen. 

3) Der allein Betende (munfarid) 
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Wenn man das Gebet alleine verrichtet, muss man immer auch die ent-
sprechende Absicht dazu fassen. Hat man ein Gebet als munfarid be-
gonnen, kann man sich nicht während des Gebets jemand anderem als 
ma ʾ mūm anschließen. Dies würde nach der Ḥanafiya und der Mālikiya 
das Gebet sofort ungültig machen. Nach der Šāfiʿiya und der Ḥanbaliya 
bleibt das Gebet gültig, außer wenn es sich um das Freitagsgebet han-
delt. Dagegen ist es nach der Mehrheit der Gelehrten gültig, wenn der 
munfarid während des Gebets die Rolle des imām einnimmt, wenn sich 
ihm also andere anschließen und hinter ihm beten.

(…) ʿAbdullāh Ibn ʿAbbās - möge Allāh Wohlgefallen an ihm ha-
ben - berichtete: „Als ich einmal im Hause meiner Tante Maimūna411 
- möge Allāh Wohlgefallen an ihr haben - übernachtete, kam der 
Gesandte Allāhs - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - nach 
dem Nachtgebet von der Moschee zurück und verrichtete zu Hause 
vier rakaʿāt, legte sich anschließend hin und schlief. Dann stand er - 
Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - zum Beten auf, und ich 
schloss mich ihm - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - an, wo-
bei ich mich auf seine linke Seite stellte. Er - Allāh segne ihn und schen-
ke ihm Frieden - aber zog mich auf seine rechte Seite und verrichtete 
fünf rakaʿāt. Anschließend verrichtete er - Allāh segne ihn und schenke 
ihm Frieden - noch zwei rakaʿāt, legte sich danach hin und schlief ein, 
so dass ich seinen Atem hörte. Danach stand er - Allāh segne ihn und 
schenke ihm Frieden - auf und ging hinaus zum Morgengebet.“412 

411  Maimūna Bint al-Ḥāriṯ Ibn Ḥazn Ibn Buǧir Ibn al-Hazm Abī Sufyān - möge 
Allāh Wohlgefallen an ihr haben - war eine der Ehefrauen des Propheten - Allāh seg-
ne ihn und schenke ihm Frieden - und für ihre Standhaftigkeit und Freigebigkeit und 
ihren imān bekannt. Sie war die letzte Frau, die der Prophet - Allāh segne ihn und 
schenke ihm Frieden - vor seinem Tod heiratete, nachdem sie ihren ersten Ehemann 
verloren hatte und infolge des Bekenntnisses zum Islām schweren Entbehrungen 
und Anfeindungen seitens der Makkaner ausgesetzt gewesen war. Sie war nur drei 
Jahre mit dem Gesandten Allāhs - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - verhei-
ratet, war ihm aber dennoch eine wichtige und beständige Stütze. Maimūna starb je 
nach Überlieferung im Jahr 51 oder 61 nach der Hiǧra.
412  Überliefert bei Muslim.
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8.2 Der Eröffnungs-Takbīr
(Takbīrat al-iḥrām)

Der takbīrat al-iḥrām ist ein einzelner takbīr, mit dem man das rituelle 
Gebet beginnt, indem man Allāhu Akbar („Allāh ist am größten“) sagt. 
Das Wort iḥrām bedeutet „sich etwas untersagen“ und stammt von 
derselben Wortwurzel ab wie ḥarām (verboten). Gemeint ist hiermit, 
dass man durch den takbīr in einen Zustand eintritt, in dem alles, was 
nicht zum Gebet gehört, verboten ist, auch wenn es sonst erlaubt ist, 
wie z.B. Sprechen, Essen, Trinken. Dieser zweite Pflichtaspekt ist der 
Beginn eines jeden rituellen Gebets, wie die folgende Überlieferung 
zeigt:

(…) ʿAlyy - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben - berichtete, dass 
der Prophet - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - sagte: „Der 
Schlüssel des Gebets ist die Reinheit, man tritt ein durch den takbīr und 
aus durch den taslīm.“413 

Die Bedingungen des takbīrat al-iḥrām unterscheiden sich bei den ver-
schiedenen maḏāhib nur geringfügig. 

1) Der takbīrat al-iḥrām muss auf Arabisch gesprochen werden. Eine 
Ausnahme besteht lediglich für Muslime, die nicht in der Lage sind, 
das Arabische zu erlernen. Dies betrifft besonders ältere Konvertiten, 
denen die Aneignung der verschiedenen arabischen Wörter trotz aller 
Anstrengungen nicht mehr möglich ist. 

2) Der takbīrat al-iḥrām muss im Stehen gesprochen werden, insbeson-
dere bei Pflichtgebeten.414 Eine Ausnahme besteht für Kranke oder 
Behinderte. 
413  Überliefert bei at-Tirmiḏyy und Abū Dāwūd.
414  Ein freiwilliges Gebet bleibt auch dann gültig, wenn der takbīrat al-iḥrām 
nicht im Stehen gesprochen wird, dies wird jedoch von der Mehrheit der Gelehrten 
als unangemessen gewertet.
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3) Der genaue Wortlaut des takbīr muss eingehalten werden. Das heißt, 
man darf kein Wort weglassen, hinzufügen oder verdrehen. Einige 
Gelehrte der Ḥanafiya415 erlauben das Hinzufügen von zusätzlichen 
Verherrlichungen oder Lobpreisungen zum eigentlichen Wortlaut des 
takbīr, ohne dass dadurch der takbīr sofort ungültig wird. Beispiele da-
für wären die Worte Allāhu-l-ʿAẓīmu Akbar („Allāh, der Allgewaltige, 
ist am größten“) oder Allāhu-l-Quddūs („Allāh ist der Heilige“). Diese 
Ansicht von Imām Abū Ḥanīfa - möge Allāh Sich seiner erbarmen - be-
ruht auf den folgenden Versen Allāhs, des Barmherzigen:

„Erfolgreich ist wahrlich derjenige, der sich rein hält und des 
Namens seines Herrn gedenkt und dann betet.“416 

Die Mehrheit jedoch lehnt dies ab, da es ihrer Ansicht nach keine ein-
deutigen Beweise für diese Annahme gibt und die hier angeführten 
Verse nichts mit diesem Thema im eigentlichen Sinne zu tun haben. 

4) Die Worte des takbīr müssen sprachlich und grammatikalisch ge-
nau ausgesprochen werden, ohne Buchstaben zu verdrehen, zu ver-
längern, wegzulassen oder hinzuzufügen, da sonst die Bedeutung 
dieser gewaltigen Worte verändert werden könnte.417 Eine Ausnahme 
besteht für Muslime, die sprachbehindert oder der arabischen Sprache 
nicht mächtig sind und somit einige der arabischen Buchstaben nicht 
vollkommmen richtig aussprechen können. Vielen Europäern fallen 
besonders die arabischen Gaumen- und Kehllaute schwer, da in ihrem 
Alphabet kein vergleichbarer Buchstabe existiert. Dennoch sollte man 

415  Dies ist in erster Linie die Meinung von Imām Abū Ḥanīfa und Imām 
Muḥammad aš-Šaibānyy - möge Allāh Sich ihrer erbarmen. Imām Abū Yūsuf - möge 
Allāh Sich seiner erbarmen - lehnt dies wie die Mehrheit der Gelehrten ab.
416  87:14-15 (Übersetzung von Muḥammad Rassoul).
417  Die verschiedenen Fehler, die bei der Aussprache des takbīr vorkommen kön-
nen sind so vielfältig, dass es den Rahmen dieses Buches sprengen würde, näher 
darauf einzugehen. Muslime sollten sich bemühen, ihre sprachlichen Fähigkeiten – 
möglichst mit Hilfe eines Lehrers oder imām - auszuweiten.
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sich immer weiter anstrengen, den richtigen Wortlaut zu erlernen, und 
darf sich auf lange Sicht nicht hinter diesem Aspekt verstecken.

5) Nach der Ḥanafiya und der Šāfiʿiya muss der takbīr laut gespro-
chen werden, so dass man seine eigene Stimme hören kann. Eine 
Ausnahme besteht wie immer für Personen, die unter einer körper-
lichen Beeinträchtigung, wie Stummheit oder einer Krankheit leiden. 
Nach der Mālikiya müssen sich für die Gültigkeit des takbīr mindestens 
die Zunge und die Lippen bewegen, wobei es dennoch als wünschens-
wert gilt, seine Stimme so zu erheben, dass man seine eigenen Worte 
vernehmen kann.

6) Die Mehrheit der Gelehrten418 sieht darüber hinaus alle šurūṭ des 
Gebets auch als Bedingung des takbīr an, wie z.B. die Einhaltung der 
qibla, die rituelle Reinheit oder die entsprechende Gebetszeit.

Sind die angeführten Bedingungen erfüllt, wird nun die eigentliche 
Pflichthandlung verrichtet. Dafür spricht man den takbīrat al-iḥrām, wo-
bei man seine Hände je nach Auffassung bis auf Schulterhöhe419 oder 
Ohrhöhe420 hebt. Einige Gelehrte bevorzugen das Heben der Hände bis 
auf Brusthöhe.

(…) ʿAbdullāh Ibn ʿUmar - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben - 
sagte: „Ich sah den Gesandten Allāhs - Allāh segne ihn und schenke 

418  In erster Linie die Ḥanafiya und die Mālikiya. 
419  In erster Linie die Mālikiya, die Šāfiʿiya und die Ḥanbaliya.
420  Dies gilt in erster Linie für die Ḥanafiya, wobei die Mehrheit innerhalb 
der maḏhab mit Blick auf die folgende Überlieferung noch zwischen Frauen und 
Männern unterscheidet. Das heißt, dass Männer ihre Hände auf Ohrläppchenhöhe 
und Frauen auf Schulterhöhe heben.
(…) Wāʾ il Ibn Huǧr - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben - berichtete, dass der 
Gesandte Allāhs - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - sagte: „O Ibn Huǧr! 
Wenn du betest, dann bring deine Hände auf eine Höhe mit deinen Ohren. Und die 
Frau soll ihre Hände nah zu ihrer Brust heben.“ (Ṭabarānyy, Abū al-Qāsim Sulaimān: 
al-Muʿǧam al-kabīr. 25. Aufl. Maktaba Ibn Taymiyya. Al-Qāhira 1415 n.H./1994 
n.Chr., 22/19 Nr. 28)
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ihm Frieden - bei der Verrichtung des Gebets. Wenn er - Allāh segne 
ihn und schenke ihm Frieden - das Gebet eröffnete, hob er - Allāh segne 
ihn und schenke ihm Frieden - seine Hände, bis sie auf Schulterhöhe 
waren. Genauso machte er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden 
– es, wenn er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - den takbīr 
vor der Verbeugung sprach und wenn er - Allāh segne ihn und schen-
ke ihm Frieden - sein Haupt aus der Verbeugung erhob und dabei 
sagte: ‚Allāh hört den, der Ihn lobpreist’ (samiʿa-Llāhu li-man ḥamidah). 
Bei der Niederwerfung aber tat er - Allāh segne ihn und schenke ihm 
Frieden - dies nicht.“421 
 
(…) Mālik - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben - sagte: „Wenn 
der Gesandte Allāhs - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - das 
Gebet mit dem takbīr eröffnete, hob er - Allāh segne ihn und schenke 
ihm Frieden - seine Hände bis zur Höhe seiner Ohren, wenn er - Allāh 
segne ihn und schenke ihm Frieden - sich verbeugte, hob er - Allāh 
segne ihn und schenke ihm Frieden - seine Hände bis zur Höhe seiner 
Ohren, und wenn er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - sei-
nen Kopf von der Verbeugung erhob, sagte er - Allāh segne ihn und 
schenke ihm Frieden: ‚Allāh hört den, der Ihn lobpreist’ (samiʿa-Llāhu 
li-man ḥamidah) und tat das Gleiche.“422

Die Haltung der Hände beim Anheben beurteilen die Gelehrten 
ebenfalls ganz unterschiedlich. Ein Teil der Ḥanafiya bevorzugt das 
Ausrichten der beiden Handflächen zum Gesicht, wobei noch einige 
das Berühren der Ohrläppchen mit den Daumen hinzufügen, um sicher 
zu gehen, dass die richtige Höhe eingenommen wurde. Die Mehrheit 
bevorzugt mit Blick auf die folgende Überlieferung jedoch das Halten 
der Handflächen in Richtung qibla, also parallel zu den Schultern.

421  Überliefert bei al-Buḫāryy.
422  Überliefert bei Muslim.
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(…) Abū Ḥumaid as-Sāʿidyy - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben 
- sagte: „Ich bin unter euch derjenige, der sich am besten an das Gebet 
des Gesandten Allāhs - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden – er-
innert. Denn ich sah ihn - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - so 
verfahren: Wenn er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - den 
takbīr sprach, hob er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - sei-
ne Hände und hielt sie parallel zu seinen Schultern. Wenn er - Allāh 
segne ihn und schenke ihm Frieden - sich verneigte, –umfasssten seine 
Hände seine Knie. Seinen Rücken streckte er - Allāh segne ihn und 
schenke ihm Frieden - parallel zum Boden. Und wenn er - Allāh segne 
ihn und schenke ihm Frieden - seinen Kopf erhob, stand er - Allāh seg-
ne ihn und schenke ihm Frieden - so aufrecht, dass jeder Rückenwirbel 
wieder seinen Platz fand. Bei seiner Niederwerfung legte er - Allāh 
segne ihn und schenke ihm Frieden - seine Hände so auf den Boden, 
dass diese weder gespreizt noch geballt waren, dabei richtete er - 
Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - die Zehenspitzen seiner 
Füße Richtung qibla. In der sitzenden Stellung nach den beiden ersten 
Gebetsabschnitten saß er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - 
auf dem linken Bein und stellte seinen rechten Fuß aufrecht hin. Wenn 
er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - sich in der letzten rakʿa 
hinsetzte, schickte er - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden - sein 
linkes Bein voraus, stellte den rechten Fuß aufrecht hin und ruhte auf 
seinem Gesäß sitzend.“423

Wenn man hinter einem Vorbeter betet, so muss der Nachbeter 
(ma ʾ mūm) nach der Mālikiya, der Šāfiʿiya und der Ḥanbaliya zufol-
ge den takbīrat al-iḥrām nach dem imām sprechen. Nach der Ḥanafiya 
hingegen muss der ma ʾ mūm den takbīrat al-iḥrām gleichzeitig mit dem 
imām sprechen.

(…) Abū Huraira - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben - berichtete, 
dass der Gesandte Allāhs - Allāh segne ihn und schenke ihm Frieden 

423  Überliefert bei al-Buḫāryy.
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- sagte: „Der imām wurde ernannt, damit man ihm folgt. Wenn er also 
den takbīr spricht, so sprecht ihr ihn auch, und wenn er rezitiert, dann 
schweigt.“424

8.3 Das aufrechte Stehen
(Al-Qiyām)

Das aufrechte Stehen in jeder rakʿa des Pflichtgebets gehört nach 
Übereinstimmung aller Gelehrten ebenfalls zu den arkān. Die Ḥanafiya 
bezieht zusätzlich zu den fünf täglichen Pflichtgebeten noch das Witr- 
und das Faǧr-Gebet mit ein.

„O ihr, die ihr imān habt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, so 
wascht euer Gesicht (…)“425

„Haltet die Gebete ein, und (besonders) das mittlere Gebet, und 
steht demütig ergeben vor Allāh. Wenn ihr in Furcht seid, dann (ver-
richtet das Gebet) zu Fuß oder im Reiten. Wenn ihr aber (wieder) in 
Sicherheit seid, dann gedenkt Allāhs, wie Er euch gelehrt hat, was 
ihr nicht wusstet.“426 

Wer jedoch aufgrund von Krankheit oder sonstiger körperlicher 
Einschränkungen nicht aufrecht stehen kann, verrichtet das Gebet in 
der Haltung, die ihm möglich ist. 

(…) ʿImrān Ibn Ḥuṣain - möge Allāh Wohlgefallen an ihm haben - sag-
te: „Ich hatte Hämorrhoiden und ging zum Gesandten Allāhs - Allāh 
segne ihn und schenke ihm Frieden - und fragte ihn - Allāh segne ihn 
und schenke ihm Frieden - über das Gebet. Er - Allāh segne ihn und 
schenke ihm Frieden - sagte: „Bete im Stehen, wenn du dies nicht 

424  Überliefert bei an-Nasāʾ yy, Abū Dāwūd, Ibn Māǧah und Aḥmad.
425  5:6.
426  2:238-239.




